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Bekanntmachung zu Tarifen des Hamburger Verkehrsverbundes 
– Länder-Ticket: Vereinfachung der Kinder-Mitnahmeregelung ab 13.12.2020 – 
 
Datum der Bekanntmachung: 03.12.2020 
 
Genehmigt von 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 
Datum der Genehmigung: 17.11.2020 
 
 
Im HVV erhält das Sonderangebot „Länder-Ticket“ folgende Fassung (siehe Anlage). 
 
 
 



  Anlage 
Benutzungsbedingungen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) 

für das „Länder-Ticket“ 

1. Laufzeit 

Das tarifliche Sonderangebot „Länder-Ticket“ läuft unter dem Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs vom 
13.12.2020 bis auf Weiteres. Es gilt für das Schleswig-Holstein-Ticket, das Niedersachsen-Ticket und das 
Mecklenburg-Vorpommern-Ticket, wenn Vereinbarungen hierüber bestehen. 

2. Berechtigtenkreis 

Die Länder-Tickets können von jedermann in Anspruch genommen werden. 

3. Verkauf 

Die Länder-Tickets werden nur über das Vertriebsnetz der Deutsche Bahn Gruppe und anderer 
Eisenbahnverkehrsunternehmen gemäß deren Bestimmungen und Preise ausgegeben. 

4. Gültigkeit 

Länder-Tickets gelten am auf der Fahrkarte angegebenen Geltungstag 

 montags bis freitags von 9.00 Uhr bis Betriebsschluss, abweichend gelten Niedersachsen-Tickets 
während der niedersächsischen Sommerferien ganztägig bis Betriebsschluss, 

 sonnabends, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen, die auf die Tage Montag bis Freitag fallen, 
ganztägig bis Betriebsschluss. 

Länder-Tickets gelten für die in der Fahrkarte angegebene Personenzahl (höchstens 5) und zusätzlich für 
bis zu 3 Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 14 Jahren. 

Länder-Tickets berechtigen im HVV zu beliebig vielen Fahrten  

 im Tarifbereich Hamburg AB  

 Niedersachsen-Tickets darüber hinaus im niedersächsischen Teil der Ringe C, D und E 
sowie außerhalb dieses Bereichs gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Verkehrsunternehmen. 

Für die Benutzung der SchnellBusse oder der 1. Klasse RB/RE ist je Fahrkarte ein Zuschlag für einen Tag 
nach dem HVV-Gemeinschaftstarif erforderlich, wenn die Fahrkarte die 1. Klasse nicht einschließt. Der 
Zuschlag gilt auch für alle zur Mitfahrt berechtigten Personen. 

Wird das Ticket von mehreren Personen benutzt, so müssen diese gemeinsam fahren. 

5. Weitere Bestimmungen 

5.1 Ein Länder-Ticket ist nur gültig, wenn es gemäß den Regelungen der ausgebenden 
Verkehrsunternehmen (siehe Ziffer 3) mit Geltungstag, Name und Vorname der reisenden Personen 
versehen ist. Die Namen mitreisender Kinder gemäß Ziffer 4, die bei der auf dem Ticket angegebenen 
Personenzahl nicht mitgerechnet werden, sind nicht einzutragen. Es dürfen nicht mehr Personen 
angegeben werden als die Personenzahl laut Ticket. Änderungen der Namenseintragungen sind nicht 
zulässig. Bei Fahrkartenkontrollen ist auf Aufforderung die Identität durch einen amtlichen 
Lichtbildausweis nachzuweisen. 

5.2 Soweit gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen, werden die Tickets nicht erstattet. Die 
Fahrpreisermäßigung wird nachträglich nicht gewährt. 

5.3. Die Bestimmung zu erheblich ermäßigen Fahrkarten im Sinne von §2 der Eisenbahn-Verkehrsordnung 
(EVO) richtet sich nach den Bestimmungen des Unternehmens, das die Fahrkarte ausgegeben hat. 

5.4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Angebote „Schleswig-Holstein-Ticket“, „Niedersachsen-
Ticket“ und „Mecklenburg-Vorpommern-Ticket“ der DB und anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des Niedersachsentarifs, die Bestimmungen 
des HVV-Tarifs sowie die Beförderungsbedingungen des jeweiligen in Anspruch genommenen 
Verkehrsunternehmens. 

HVV, T/Se, 03.12.2020 


